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Allgemeines»

ßuxch die SundesVerfassungsnovelle vom Jahre 1929
wurde der Instanzenzug in den Angelegenheiten der mittelbaren

Bundesverwaltung für Wien neu geregelt , über gewerbliche Beru¬
fungen der Wiener entscheidet seit dem Wirksamworden der 2 » Bun¬
desverfassungsnovelle in der zweiten Instanz der Bundesminister
für Handel und Verkehr*

Im Jahre 1929 wurden 271 , 193C - 130 und 1931 - 206

Berufungen gegen Bescheide der Gewerbebehürde 1 . Instanz einge¬
bracht . Ausserdem wurde im  Jahre 1929 gegen 3 *029 Verwaltungs¬
strafen , 1930 gegen 2 . 845 und 1931 gegen 2 . 702 Verwaltungsstra¬
fen berufen.

Die Magistratsabteilung für öewerbesngelegenheiten ent¬
scheidet über die Ansuchen um Nachsicht vom Befähigungsnachweis
und über die Zulassung von Ausländern zum Gewerbebetriebe . Sie
hatte im Jahre 1929 - 3C6 , 1930 - 1 . 039 und 1931 - 66C Ansuchen
um Nachsicht des Befähigungsnachweises zu bearbeiten . Um die Zu¬

lassung zum Gewerbebetriebe bewarben sich im Jahre 1929 - 119,
1930 - 86 und 1931 - 199 Ausländer.

Sin grosser Xeil der gewerbeberechtlichen Angelegen¬
heiten wird von den magistratischen Bezirksämtern besorgt . Hier
sind es vor allem die Oewerbeenrael düngen , die eine umfangreiche
Verwaltungsarbeit erfordern , über die Zahl der in den Jahren

1929 - 1931 angemeldeten Gewerbebetriebe gibt die folgende über¬
sieht Aufschluss*

Angemeldete Gewerbebetriebe . . . . . .
davon

heuanmeidüngen . .
Nachtbetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bortbetrieb für Rechnung der Masse
während einer Konkurs - oder Ver¬
lassenst *he ft sabhandlung oder f -'lr
Rechnung der « itwe oder der erb¬
berechtigten Minderjährigen . .

-1232_ 1331 . 1931
13 . 447 14 . 051 14 . 512

12 . 761 13 *212  13 . 653
406 477 517

28C 362 342



_ _ taas—..ig ?i
Von den angemeldeten
Gewerbebetrieben ge¬
hörten au den

freien Gewerben . . . . 9 *1X2

handwerkansässigen
Gewerben . . 2 *426
&mze88ioni «rte»
Gewerben .

Von den angemeldeten
Personen waren

Physische Personen . •
darunter Frauen • •

Juristische Personen.

1 . 909

13 . 894
5 . 089

389

9 *543 9 . 856

2 . 627

1 . 881

213

2 . 466

2 . 19C

14 . 698 15 *037
5 . 559 5 *586

255

Zum Geschäftsbereich der magistratischen Bezirksämter

gehören die zahlreichen Verhandlungen wegen Genehmigung neuer
oder geänderter Betriebsanlagen , die gewerbereohtliohe Straf-

judikatur in erster Instanz und die Vollstreckung . In allen
Gewerbeangelegenheiten die von allgemeiner und grundsätzlicher
Bedeutung sind , erlässt der Magistrat als Gewerbebehörde die er¬
forderlichen Anordnungen oder Richtlinien . Von bedeutenden Cm-

fang ist die Tätigkeit , die der Magistrat für die Erstattung
von Gutachten , ferner für schriftliche und mündliche Auskünfte

aufwendet . Die Mehrzahl der schriftlichen Auskünfte , die von

Behörden und von Einzelpersonen verlangt wurden betrafen Fragen,
in denen es sich um geltende österreichische Vorschriften und

um die für das Wiener Gemeindegebiet gütigen Verordnungen han¬
delte . Sine beeondere Stellung nehmen die Fragen über den Um¬
fang von Gewerberechten ein , wovon das folgende Kapitel berich¬
tet.

jjitaoheldungen üb -r den Umfang von Gewerberechten.

Unter den Angehörigen der verschiedenen Gewerbe kommt

es häufig zu Meinungsverschiedenheiten über den Umfang eines
Gewerberechtes . Solche Streitfragen werden in einem eigenen Ver¬
fahren erledigt , wobei in erster «! Linie die Interessenvertre¬
tungen zu hören sind . In den Jahren 1929 - 1931 wurden über fol¬

gende Streitfragen eine Entscheidung über den Umfang eines Ge¬
werberechtes herbeigeführt.

Im Jahre 1929.  Die unentgeltliche Abgabe von Kostpro¬
ben von Weinbrand , Wermutwein , Orangeade und Zitronede durch Ge¬
werbetreibende zu Rekiamezweoken unterliegt den Beetimmunfan der
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Gewerbeordnung and bedarf einer Konzession nach | lfe , lit . Cjd.
und t 7 •&..

Das Bildhauergewerbe ist nur berechtig , Grabsteine herzustel len,
bei denen die figurale und ornamental » Arbeit das Wesentliche

ausmacht und solche nur dann zu versetzen , wenn di # Versetzung
keiner Fundamentierung bedarf.

Handel «- und Meohanikergewerbe , Abgrenzung vom Gewerbe der Bron¬
zewarenerzeugung . Der Bronzewarenhändler ist nur befugt , Be¬
leuchtungskörper aue fertig bezogenen Teilen , ohne jede mecha¬
nische Veränderung zusammenzueteilen . Dem Mechaniker steht nicht
das Hecht zu , Beleuchtungskörper duroh Zusammensetzung ihrer Be¬
standteile herzustellen.
Fabriksmässigkelt von Betrieben:

Anlässlich eines konkreten Pa ..,i .eswurde entschieden,
dass ein i»rcu sbetrieb als solcher noch nicht die Pabriksmlseig-
kelt des ünternehmens bedingt.

la «Jahre 1930»  Handelsgewerbe und Mechanik ergewerbe,
Abgrenzung vom Gürtler — und Bronzewarenerzeugungsgewerbe ; der
Händler mit Bedarfsartikeln für elektrische und Gasleitungen ist
befugt , Beleuchtungskörper ohne jede Veränderung zueammenzuset—
zen , dagegen ist der Händler sowie der Mechaniker nl rht berech¬
tigt , Beleuchtungskörper zu erzeugen oder aue fertig bezogenen
Bestandteilen neue Beleuchtungskörper durch Vornahme von mecha¬
nischen Abänderungen herzustellen.

1 v?Locnhauargewerbe , Abgrenzung vom Fleischselehergewerbe ; der
Fleischhauer ist berechtigt , aus dem in seinem Betriebe erübrig¬
ten Schlachtungsrücketdnden und Pleiachresten Blut - , Leber - und
Presswürste zu erzeugen und die so erzeugten Aeichwürate unmit¬
telbar an Konsumenten abzugeben.

Kat erialbei Stellung in Erzeugung ®- und Handel «geworben ; der
Kleidermacher wie auch der Kleiderhändl >r sind befugt , den mit
der Vornahme der Verbrämung von Damonm&ntel betrauten , gewerbe¬
befugten Kürschnern das Verbrämungsmaterial beikustellen.
Papierwarenhandel , Abgrenzung vom öuohdruckergewerbe ; dsr Pa¬
pierwar enhändl er ist nicht berechtigt , Bestellungen auf die Her¬
stellung von Briefpapier und Briefumschlägen mit Briefkopfauf-
druok , von Vizitkarten , Feeteinladunger , Festkarten , Plakaten
und Flngzetteln zu übernehmen.

Malergewerbe , Abgrenzung vom Baumeleter - und Kaurergewerb « ; der
Kaler istVBurchrührung von EeissigungaarfceUeh befugt.
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Im Jahre 1951«  Filmpendeldienst , gewerbereohtlieber

Charakter ; die gewerbsmässige Beförderung von Filmen mittels
Motorräder fällt nicht in den Berechtigungsumfang des Lastfuhr¬
werksgewerbes , sie ist als Verrichtung von Boten - und Trägerdien¬
st an zu qualifizieren.
Waeoben und Cnemiech - iutsen , übernah » « von Beeueliungen zum !*• »-
ben ; ein auf die Übernahme von ftäsche und Kl eidungeettteken zum
faschen und Checicch - Putzen lautender Gewerbeschein berechtigt

nicht dazu , Bestellungen zum Färben entgegonzunehrr en.
Zellul oid - bchirmgriff - Erzeugung , gewerbereobtlicher Charakter;
die Erzeugung von Zelluloldschinsgrlf fen fällt nicht in die Be¬
rechtigung des Bildhauergewerbes , sie ist auch nicht als dem
Dreohslergewerbe Vorbehalten anzueeben und muss als freies Ge¬
werbe gewertet werden.

Gewerberecht.

In bestimmten Fällen ist der Landeshauptmann und der

Magistrat an der Erlassung gewerblicher Vorschriften beteiligt.
Durch Verordnung des Landeshauptmannes vom 24 . Dezember ly2 » ,
LGB1. Kr . ö/lyzy,wurde bestimmt , dass die Aufnahme von Lehr¬
lingen , deren Schulpflicht vor Vollendung des 14 . Lebenswahr **??
endet ernt nach Beendigung des «j.  Schuljahres erfolgen darf.

Auf dem Gebiete des Versteigsrungegewerbes wurden mit
Verordnung des Landeshauptmannes vom 1 . Marz 1950 , L. G. Bl . für
Wien Kr . 15, betreffend die gewerbepolizeiliche Regelung d s Ge¬
werbes der Versteigerung beweglicher Sachen , Austuahmen von den
allgemeinen Vereteigerungsbedingnls ; en bei der Versteigerung von
Gegenständen mit Liebhaber - oder Seltenheitswert zugelasraen.

Durch den Bescheid a s Amtes der Wiener Landesregierung
vom 7 . Märe 1990 wurde die Ossellenprüfungsordnung der für sämt¬
liche handwerksmäsaigen Gewerbe von der Gewerbebehörde gebildeten
Gesellenprüfungskoajaiselon in Wien in einigen Punkten abgeän¬
dert und die Prttfungataxe und die Gebühren der Prüfungskommis¬
sionsmitglieder neu festgesetzt.

Im Interesse eines besseren Feuerschutzes hat der Ma¬

gistrat mit den Rauchfangkehrern über eine neue Einteilung der
Kehrbezirke verhandelt . Hach langwierigen Verhandlungen kam ein
Ergebnis zustande , das in der Verordnung des Landeshauptmannes
vom 26 . «. uni 1991 , L0B1 . für 4ien Hr . 92 , betreffend die Eintei¬
lung dee Gellstes der Gemeinde « len in Kehrbezlricen niedergelegt
ist . Die Zahl der Kehrbezirke wurde gleichzeitig von 12 auf 27



erhöht . Aür den ..anderhandöl gelten die bisherigen Be st imaungen
weiter.

Die Gültigkeit der Verordnung des Magistrates als po¬
litischer iandesbehdrde Vota 26 . Septemoer 1921 , LG Bl . für Wien
Br * 96 betreffend das Verbot des feilbietens von Haus zu Haus
und auf der Strasse von des täglichen Verbrauche dienenden Er¬
zeugnissen der Land - und Forstwirtschaft im Gebiet ® der leeinde
Aien wurde durch die Verordnung des Landeshauptmannes voa 26.

Juni 1931 , LGB1. für Wien Kr. 33 ; auf weitere IC Jahre bis l . Okto-
ber 1941 erstreokt.

Von den Se &lgewerben wurden im Jahr © 1931 zwei ver¬
käufliche So - «nkgewerbe ln persönliche Gast - und Schankgewerbe¬
konzessionen uagewandelt . Durch derartige Umwandlungen wird die
Zahl der noch immer zu Hecht bestehenden verkäuflichen bewerbe,
die ohne Genehmigung der Gewerbebehörde ln einem gewissen Ge¬
biet sumfange frei verlegbar sind und daher von den Gewerbetrei¬
benden als sehr störend empfunden werden , allmählich vermindert.

Eine grössere Zahl gewerbereohtlioher Anordnungen wur¬
de wegen dee Ladenschlusses und der Sonntagsruhe erlassen , wo¬
rüber der folgende Abschnitt berichtet.

Ladenschluss und Sonn - und Feiertagsruhe.
Die bundesgesetzlichen Vorschriften Ußer die findest—

ruhezeit in Betrieben , über den Ladenschluss und die Sonn - und
Feiertagsruhe lassen gewisse Ausnahmen zu . Für die Festsetzung
solcher Ausnahmen sind ln äien Landeshauptmann und Magistrat zu¬
ständig . ln den Jauren 1929 - 1931 sind darüber folgende Anord¬
nungen erlassen worden.
Im Jahre 1929.

Verordnung des Landeshauptmannes vom 18 . Feter 1929,
LGBl . Kr . 10 und 16 , betreffend die Sonntagsruhe beim Milcbver-
sohleiss . Die bisherigen Verkaufsstunden wurden lediglich ver¬
sohoben.

Verordnung des Landeshauptmannes vom 22 . April 1929,
LGB1. Kr . 17 , betreffend die Aufhebung der Scnntagearbeit bei
den Benzinzapfstell an  auf der Strasse . Die Sonntagsarbeit bei
Benzinzapfsteilen wurde für ganz Ostedeich vom Bundeaministerium
für Handel und Verkehr einheitlich geregelt.

Verordnung des Wiener Magistrates vom 23 « April 1929,

betreffend Ausnahmen vom Lad nachlusa im Zucker - ^Kuchen - , ,ran-
dolettibacker - und Lebzeltergewerbe und beim Kieinverschlels-
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se von Zuckerbäcker - und Zuckerwaren , Kanditen und Gefrorenen.
Verordnung des Landeshauptfaannes vom 14 * Mai 1929,

LGB1 • Br . 21 , betreffend den Ladenschluss ira Kl einhandel gewer-
be , wird die Lsdensohlusszelt in den Sammeraonatan für den Le¬
bensmittelhandel von 8 Uhr auf 7 Uhr abends verlegt.

Verordnung des Landeahaupt » aimea vom 19 * Hovember 1929,
XGB1. Kr . 37 , betreffend den Gesohäftesohluaa und die Sonntags¬
ruhe ira Strassenhandel mit frisch gerüsteten Kastanien . Die Ge¬
schäft saeit wurde u » 1 Stunde verlängert.

Hunderlass des Wiener Magistrates vom 19 « Hovember

1929 * und vom 18 . Dezember 1929 , betreffend den Strassenhandel
in der Sylvesternaoht.

Lunderlass des Amtes der Wiener Landesregierung vom
6 . Dezember 1929 , betreffend die Sperrstundenvorsohriften für
Brantweinachenken und Kleinversohleisagesohäfte am 22 « , 24 * und
31 « Dezember 1929*

Hunderlass des Amtes der Wiener Landesregierung vom
18 . Dezember 1929 , betreffend den Arbeitsbeginn in den Bäckerei¬
betrieben am 2 § . Dezember 1929*

Im Jahre 1930»

Verordnung des Landeshauptmannes vom 23 * März 1930,

LG-Bl . für Wien Kr . 21 ; betreffend den Ladenschluss und die Sonn¬
tagsruhe im (Gewerbe der Handelsgärtner , der fcaturblumenbinder
und im Htraesenhandel mit Bluaen;

Verordnung des Wiener Magistrates vom 20 . April 1930,
betreffend Ausnahmen vom J-adensohlusa im Zuckerbäcker - , Kuchen¬
bäcker - , fcandolettibäcker - und Lebeeltesgewerbe und beim Klein-
verachleiss von Zuckerbäokerwaren , Zuokerwaren , Kanditen und
Gefrorenem im Jahre 1930.

Magiatrats - Kundmahung vom 30 . Mai 1930 , betreffend
den Koscher - Pleleahversohleias im II . Bezirk am 1 . Juni 1930.

Mit Rücksicnt auf die Sonntag , den 1 . Juni 1930 folgenden jüdi¬
schen Feiertage wurde die Sonntagsarbeit als zulässig erklärt.

Verordnung des Landeshauptmannes vom 23 * Juli 1930,

LGBl . für »ien kr . 57betreffend die Sonntagsruhe im Kilohver-
achleias in einigen Ausflugsgebietan * im  Inundationsgebiet und
einigen anderen Ausflugagebieten wurde der Milohverschlelss an
den Sommersonntagen freigegeben.

Hunderlass des Amtes der wiener Landesregierung vom
25 * Koveaber 1930 , betreffend die Sperrvorschriften für Brennt-
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wein schenket ; und Brannt weinkl ein ve r bc hl elesgeaohäf te am  21 * ,
24 * und 31 . Dezember 1930.

Verordnung des Lande shauptnanaes vom 6 . Dezember 1930,
L3B1 * für Wien Lr . 61 , betreffend die Sonntagearbeit im Handels¬
gewerbe . AoSilberiwn Sonntag galten die gleichen Ausnahmsbe-
stiamungen über da © Offanhalten der Lesohäfte wie am Goldenen

Sonntag . Der Anordnung des Landeshauptmannes ging eine Bnquete
der Interessenten voraus.

Wunderlass des Amtes der wiener Landesregierung vom
6 . Dezember 1930 , betreffend die Sperrvorschriften für Brannt¬
weinschenken und Branntweinklöinverachleissgesohlfte aa 14 . De¬
zember 1330 ; es gelten die gleichen Vorschriften wie für den

Lebensraittelhandel am Silbernen Sonntag.

Runderlass des « lener Magistrates vom ? . Dezember 1930,
betreffend straeuenlebensmittelhandel in der Sylveoternacht 1930.

Runderlasa des Amtes der Wiener Landesregierung vom
12 . Dezember 1930 , betreffend den Arbeitsbeginn in den Bäckerei¬
betrieben am 24 * Dezember 1930.

Im Jahre 1931.

Runderlass des Amtes der Wiener Landesregierung vom
25 . April 1931 , betreffend den Arbeitsbeginn in den Säokereibe—
trieben am Samstag , den 2 . Hai 1951 .

Verordnung des Wiener Magistrates , vom 16 . Mai 1951,
betreffend Ausnahmen vom Ladenschluss i ® Zuckerbäcker - , Kuchen¬
bäcker - , üandolettibüoker - und Lebzeltergewerbe und bei ® Klein-

verschleiss von Zuckerbäckerwaren , Zuckarwaren , Kanditen und
Gefrorenem lia Jahre 1931.

Kundmachung des Amtes der ««lener Landesregierung vom
15 * Juni 1931 » betreffend Koscherversohleiss am Sonntag , den
20 . September 1931.

Kundmachung des Amtes der Wiener Landesregierung vom
15 « Oktober 1931 , betreffend den Handel mit Grabausechmüekungs-
und Beleuchtungsgegenständen am Sonntag , den 1 . Kovember 1931.

Runderlass des Amtes der Wiener Landesregierung vom
7 . Koverafcer 1931 » betreffend die Lperrvorschriften i © Brsnntwein-

schänkorgewerbe und bei Branntweinkleinversohleisageschäftcn am
13 * » 20 . , 24 * und 31 * Dezember 1931.

Hunderlass des Amtes der Wiener Landesregierung vom
30 . November 1931 » betreffend den Arbeitsbeginn in den Bäokerel-
betrieben am Donnerstag , den 24 . Dezember 1931 .
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Runderlass da » Amt » » der Wiener Landesregierung vom

IX « Dezember 1931 » betreffend die öperrvorechrlft beim Brennt-

weinaehänker - und Brenntwoinkleinverschleiasgewerbe am Samstag,
den 26 * Dezember 1931.

ßunderlass de » Magistrate » Wien vom 11 . Dezember 1931,
betreffend den Streosenhandol in der Sylvesternaoht 1931.

Geschäftsordnungen und Tarife.

Für  bestimmte Gewerbe&rten erlässt die Gewerbefcehdrde
Sonder - Vorsohrlften über die Betriebsfüfarung und über das Ent¬
gelt der gewerblichen Leistungen . Im Jahre 1929 hat der « lener

Magistrat ala Gewerbebehörde eine neue Geschäftsordnung für das
Pfandleihergewerbe erlassen ( Verordnung des Magistrates vom

10 . Juni 1929 ) * Gewisse Tarifsätze wurden darin herabgesetzt , für
Motorräder , Fahrräder und Mähmaschinen wurde die Anhebung einer
Daragengebühr als zulässig erklärt.

Durch Erlass des Bundesministeriums für Handel und Ver¬

kehr vom 23 * September 1931 musete in den Geschäftsordnungen der
Privatpfandleihanstalten der Dariebenszinsfuss in einem festen

Satz su dem äskompteaatz der österreichischen Nationalbank ge¬
bracht aaa ^ gag ^ ^ BcWKt  werden.

Mit Magistrats - Verordnung vom 11 . April 1930 , wurde
die Betriebsordnung der wiener öffentlichen F latzdiener (Bien st¬

ornier ) ergänzt , nunmehr ist der Bianetmann verpflichtet , vor

Übernahme eines Auftrages zu einer bestimmt begrenzten Leistung
dem Auftraggeber unaufgefordert die Höhe der begehrten Entloh¬
nung bekanntxugeben.

Für das Sehuhputxergewerbe hat der Landeshauptmann

durch Verordnung vom 21 . Dezember 1928 , LaBl . Kr. 9/1529 , einen
Maxlmaltarif festgesetzt . Der Tarif trat am 11 . Februar 1929 in
Kraft.

Mit Wirksamkeit vom 1 . Februar 1929 hat der Landes¬

hauptmann einen neuen Maximaltarif für das Rauchfangkehrergewer-

be verordnet . ( Verordnung vom 12 . April 1929,1GB ! . Nr . 15 ) . Die
Verordnung des Magistrats vom 26 . Mal 1929 setzt das Entgelt
für Dienst lei st un -̂en der gewerbsmässigen Fremdenführer fest . Per
Maximaltarif für das Wiener Platzfuhrwerk wurde durch Verord¬

nung de » Landeshauptmannes vom 19 * Dezember 1931 , LGB1 . Nr . 51
abgeändert . Der Fahrpreis für den ersten Kilometer wurde bei Nor¬

mal wegen von 75 Groschen auf 1 Schilling erhöht , bei Luxuswegen
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von 1 Schilling auf S . 1 . 40 . Die Ansätze für die Walteren St reic¬
hen wurden nicht geändert.

Fersonentrangporte.

Die Zahl der Konzessionen für das PlatzfUhrwerk in
Wien hat eioh in den Jahren 1929 - 1931 nicht geändert . Es gibt

insgesamt 2 . 826 solcher Konzessionen , darunter 9 Konzessionen
für Pferdefuhrwerk.

Die Pachtverhältnisse bei den FlatzfuhrwerkekonZessio¬
nen wurden im Sinne des Artikel VI der Gewerbeordnungsnovelle

in den Jahren 1929 - 1931 einige tele überprüft.

Für die regelmässige Personenbeförderung mit Verwen¬

dung von Autobussen wurde eine grössere Zahl neuer Konzessionen
arteiity und zwar für folgende Strecken:

1 . Wien , I . , - Schwechat - Bruck a/d L . - Zürndorf - Bundesgrenze
bei Strass - Sommereln;

2 . Wien , I « , - Schweoiiet - Halnburg - Berg - Sundeegrenze bei Kitt¬
see;

3 . Wien , 1 . , - Lax en 'burg - Hor ns t-e in - Gr . Hö f 1 e in - Bun des grenze
bei Klintenbaoh;

4 . f.'ien , XVII . , heuwaldegg - Steinriegl;
5 . « ion , Kütteldorf - Weidllngbaoh - Bieglerhütte;
6 . Wien , XIII . , - keuar - Laab a/äalde - Heiligenkreuz;
7 . Wien , X . , Favoxitenetrasee - Kotneu » ! edl - Kaieersteinbruch-

1Inden;
8 . Wien - Krems , Wien - Lalk;
9 * Wien - Purkersdorf;

10 . Wien , XXI . , Kagran - äarkgrefneusiedl - Gtouo - Lnzeradorf.
11 . Wien - KIosterneuburg - Wien , zur Veranstaltung von Gesell¬

schaft sfährten;
12 . Wien - BaAnburg - Bundesgrenze vor Freseburg;
13 * Perchtoldsdorf - ( Hietaingerplatz ) Wien XII,I . ,

(für die Zeit von 23 Ohr bis 5 Uhr ) .
14 . Wien - Grea;
13 * Wien - Mariazell;
16 . für die Strecke Sohwechat - Wien X. ,
17 . für die Strecke Wien XIII . , HUtteldorf - Bierhäuselberg.

Mit dem VI . Hauptstück des Bunüesgesetzos vom 3 - Oktober

1931 yBGBl » Kr . 294 ; wurde der Betrieb von Kraftfahrlinien , die
wiederkehrend über den Bereich einer Ortegemeinde hinaus zwischen
bestimmten Orten die Beförderung von Gereonen oder von Sachen

mit Kraftfahrzeugen durohführen , von der Gewerbeordnung auage-



no ~men • Solch « Betriebe bedürfen nunmehr einer Konzession nach

dem obigen Gesetze.

Buchmacher und fotaliaateure.

Aus der Erwägung heraus , daß die Hennen nicht nur für
den Fremdenverkehr sondern auch für die Geschäftswelt von Be¬

deutung sind , hat die Landesregierung besondere Maßnahmen zur
Förderung des Kennbetriebes getroffen . Eunächst hat die Landes¬

regierung angeordnet ( Verordnung vom 4 * «Juni 1929 , LG Bl . Ir . 23 ) ,
daß die ausserhalb von Pferderennplätzen gelegenen » ettannahbe¬

stellen an jenen lagen , an denen in Wien Pferderennen abgehalten

werden , vor dem Beginne der Kennen geschlossen zu halten sind.
Len Buchmachern ist dafür an Kenntagen ain Standplatz auf dem

Rennplätze einzuräumen . Durch diese Maßregel sollte der Besuch

der Rennen gefördert werden.
Die Verordnung der Landesregierung vom 8 . April 1930,

LGBl * Nr . 20,verbietet die sogenannten wetten von Kennen zu
Rennen , ausserhalb der Pferderennplätze . Bei diesen wird in den
Büros der Buohmaoher für ausländische Rennen gewettet , deren

Ergebnisse sofort radiotelegraphisoh übertragen werden , sodaß
sich in diesen Büros ein Wettbetrieb wie auf den Rennplätzen

entwickelt . Diese Art der Setten , die sich in den letzten Jahren

eingebürgert hat , bereitete den üennveranstaltungen in Wien eine
starke Konkurrenz . Das Verbot der Wetten von Rennen zu Rennen

sohlen auch deshalb gerechtfertigt , weil gerade an dieser Art

von Wetten , bei denen sehr kleine Einsätze möglich sind , sich
sehr viele minderbemittelte Personen beteiligt haben.

Ferner hat die Landesregierung beschlossen , die Buch¬

macher , gleichviel ; ob sie auf den Rennplätzen tätig sind oder
nur in ihren Stadtbürpa , zur Beitrags,eistung für die Kennplätze
heranzuziehen . Die Kennvereine erhoffen sich durch die erhöhte
Teilnahme der Buchmacher am Rennbetrieb eine finanzielle Stär¬

kung des " Ringes " auf den Rennplätzen und damit einen stärkeren
Zustrom insbesondere ausländischer Besucher der Rennplätze , die

grössere Wetten absohlleßen.
Mit dem Beschluss dsr wiener Landesregierung vom 15.

April 1950y wurde dem Anträge der wiener Kennvereine auf Aufer¬
legung gewisser Leistungen eugestlm » t und der von den Buchmachern
aufzubringende Gesamtbetrag und der AufteilungsschlUssel für das
Standgeld der Ringbuchmacher und den Beitrag der Stadtbüroe fest-



gesetzt . Mit de ® Beschldsse der wiener Landesregierung vom
25 * Hovesiber 1950 x  wurde diese Regelung auch auf die vom flener
frabrennverein veranstalteten Rennen ausgedehnt . Ser Beschluß

dar «iener Landesregierung vom Hi März 1931 * brachte eine leu-
festest aung der von den Buchmachern au Gunsten der uennvereine
au leistenden Beiträge ( Standgeld und Bürobeitrag ) sowie ein©
Änderung des Aufteilungaschlüßsel » für das Standgeld der Ring*
buchmaoher und der Beitrag für die Stadtbüros.

Infolge der neuen Bestimmungen wurden im Jahre 1930
vier Buohmaoherlizenzen eingezogen , im Jahre 1951 wurde eine
Ligen * an einen früheren niaderttsterreichisehen Buchmacher ver¬
liehen . Ende 1951 waren 13 Buchmacher in « ien tätig.

patent - und MustersohutzangeleKenheiten.

üa die Bewilligung zur gewerbsmäßigen Ausübung von
Patenten haben im Jahre 1929 - 15 » im Jahre 1930 - 14 und im
Jahre 1931 - 15 Bewerber angesucht.

Im Janre 1929 waren 36 Muatorreohtaatreite ( Muster¬
eingriffs - und Annullierungsklagen ) anhängig , im Jahre 1930 -
34 und ia Jahre 1931 - 45 aiusterr echtest reite.

*egen Patentanaaöung ( Übertretung des § 113 des Patent-
gesetzes ) wurden im Jahre 1929 2 Strafamt «handlangen äurchge-
führt.

^ewerbegenossenec haften.

Anfang 1929 gab ee im Wiener Geneindegebiete 14P Ge-
werbegenoseenaohaften . Die Baumeleter haben im Jahre 1929 ein
Ansuchen um Ausscheidung aus der Genos ' enecheft der Bau- urd
Steinmetameister , uralte haupthütte in Wien eingebracht . Bes
Amt der « lener Landesregierung hat dieses Ansuchen abgewiesen,
da die im % 111 Absatz 2 der Gewerbeordnung geforderten Voraus¬
setzungen nioht gegeben waren . Las Amt der Aiener Landesregierung
war der Auffassung , daß ein Ausscheiden von bestimmten Gruppen
nur bei solchen Genossenschaften begründet ist , wo verschieden¬
artige Gewerbe zusammengesohloseen sind . Die in der Genossenschaft
der Bau- und bteinmetarnetster , uralte Haupthütte vereinigten
Gewerbe der Baumeister , Maurermeister und Steinmetzmelster , konn¬
ten weder nach ihrer geschichtlichen Entwicklung noch nach ihrem
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Bereohtlgungsumfange als verschiedenartige Gewerbe angesehen
werden « Die bloß © Verwandschaft dieser Gewerbe reicht aber nicht
aua , eine Trennung zu bewilligen « Das hundesministerlum für Han¬
del und Verkehr hob die Entscheidung des Amtes der Wiener Lan¬
desregierung auf indem es die Bau- und Steinmetzmeister als ver¬
schiedenartige Gewerbe bezeichnet « . Die beim Verwaltungsgerichts¬
hof eingebraohte Beschwerde wurde abgewiesen , weil die Beschwer¬
deführer ( der Gehilfenausschuß und einseine Genossenschaftsmit¬
glieder ) zur Besohwerdeführung nicht legitimiert waren . Im Jahre
1930 trennten sich die Baumeister von der Genossenschaft der
Bau- und steinmetzmelster , uralte Haupthiitte in Wien « Es besteht
nunmehr in Wien eine Innung der Baumeister und eine Genossen¬
schaft der » eurer - und Steinmetzaeister.

im Jahre 1930 sind überdies aus dem Gremium der beh.
konz . Realitätenverraittler und Verwalter die Inhaber von Kon-
zeseionen zur Geltendmachung von Forderungen an Xrensportanstal-
ten aus dem Frachtgeschäfte im fremden harnen und auf fremde Rech¬
nung und aus der flener allgemeinen Gewerbegenossenschaft die
Inhaber von Konzessionen zum ürwerbe von Forderungen aus dem
Frachtgeschäfte an die Bahnverwaltungen und sonstige Iransport¬
anstalten und deren Geltendmachung im eigenen Hamen und auf
eigene Rechnung auegesohleden und fUr beide Gruppen eine eigene
Genossenschaft : Des Gremium der beh « konzessionierten Frachten-
reklamationsfcüro in Wien geschaffen«

Emde 1931 gab es demnach in Wien 130 Gewerbegenossen¬
schaften«

Bei der Genossenschaft der Graveure , wo sämtliche Funk¬
tionäre ihre Mandate zurüokgelsgt hatten , mußte ein behördli¬
cher £ oma$ eär mit der Fortführung der Geschäfte betraut werden.

Zu den bestehenden Mitgliedsrkrankenkassen der Gewer¬
begenossenschaften sind die "Krankenkasse des Gremiums der
Wiener Kaufmannschaft " und die "Meieterkrankenkssse des Wiener

Gewerbegenossenschaftsverbandss " hinzugekommen , so daß in .ien
Ende 1931 - 19 genossenschaftliche Mitgliederkrankenkasren be¬
standen«

Die Zahl der Gewerbegenossennohafteverbände ist wäh¬
rend des Berlchtsabsohnittes unverändert geblieben . Die Wiener
Gewerbegenossenschaften sind in 34 Genossensohaftsverbänden zu-
sammsngsfaßt•

Bei dem Wiener Gewsrbefcenossenschaftsverband wurde
eine behördliche Revision vorgeno ;*taen , bei der Onregelmäßlgkei-



ten in der Haasengebarung festgestellt wurden , für die eine be¬
friedigende Aufklärung nicht gegeben werden kennte * öestäg §§ 130
1 Abs *2 ( bazw . $ 127 Abs . 6 ) G*0 * wurde die Tätigkeit der Ver-
bandsvoretehung vorläufig eingestellt ; die Geschäfte des Verban¬
des wurden durch einige Wochen von eine ® behördlichen Kommissär
geführt•

österreichische Muslklehrersohaft . iandes ^ ruppe « len»

Durch da « Bunaegesetz vom 14 * III . 1929/BGBl . Sr*
160 , erhielt das Musiklehrerschaftsgesetz vom Jahre 1926 eire
neue Fassung * Die Hechte der Musiklehrerschaftsvereinigungen
wurden erweitert * Das Gesetz ermöglicht den Zusammenschluss der
Landesgruppen der Bundesländer zur Errichtung gemeinsamer Fonds,
die der Fürsorge der Musiklehrer dienen sollen . Durch die Auf¬
nahme freiwilliger Mitglieder kann der Kreis der Mitglieder ver-
grössert werden * Dine wesentliche Erweiterung der Hechte der
Vereinigungen besteht darin , dass der Vorstand den Jahresbeitrag
der Mitglieder bis S 72 . - ohne die Genehmigung der Landesregie¬
rung , die früher erforderlich war , festsetzen kann * Die Landes¬
gruppe Wien der österreichischen Musiklehrerschaffe zählte im
Jahre 1931 - 1 *600 Mitglieder.
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